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4. Änderung 
 

des Geschäftsverteilungsplans 2026 
 

für das richterliche Personal 
 

 
Der richterliche Geschäftsverteilungsplan wird wie folgt geändert: 

 
 
In Ziff. 6.5 RiGVP werden in den Sätzen 1 und 2 die Zahlen 14, mit Wirkung zum 

15.04.2026 gestrichen. Die Kammer 14 nimmt ab diesem Zeitpunkt ohne Abzug 

gem. Ziff. 6.5 RiGVP an der Regelverteilung aller Verfahren teil. 
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